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auf Behinderte, ihre Rechte, ihre Bedürfnisse, ihr Potential und W. bittet die Regierungen und den Privatsektor. den 
die Notwendigkeit, diese zu verwirklichen, sowie auf ihren Freiwilligen Behindertenfonds der Vereinten Nationen sinnvoll 
Beitrag, sowie ebensolche Maßnabmen zur Gewährung einer zu unterstfltzen mit dem Ziel, die Anwendung der Rahmen-
wirksamen medizinischen einschließlich psychiatrischen Be- bestimmungen im Rahmen des Weltaktionsprogramms fiIr 
treuung, zur Gewilhrleistung von Rehabilitationsdiensten und Behinderte zusiItzlich zu unleistfllzen; 
zur Schaffung und Unterhaltung von Unterstfl1zungsdiensten. 
einschließlich technischer Hilfen fiIr Behinderte, die ihnen 
helfen sollen, im tlIglichen Leben IInabblingiger zu werden und 
ihre Rechte wahrzunehmen, 

I 

RAllMENBEsTIMMuOEN PÜR Dm Hl!RsTBI.LUNG DER 
CHANCIlNGLElCHHElT PÜR BIlHINDl!1m! 

1. [orden alle Regierungen nochdriJcldlch ar4. in 
:z.II!!I!mmeuarbeit und mit Unterstfltzung entsprechender 
Organisationen die in der Anlage zu ihrer Resolution 48/96 
enthaltenen Rahmenbestimmungen fiIr die Herstellung der 
Chancengleichheit fiIr Behinderte anzuwenden; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit 
Behindertenorganisationen oder deren Vertretern behin
denmgsbezogene Programme fiIr die Anwendung der Rahmen
bestimmungen sowohl auf nationaler als auch auf lokaler 
Ebene zu erarbeiten und behindemngsbezogene Komponenten 
in alle Planungs., Grundsatz- und EntwickIungsprogramme 
aufzunehmen; 

3. bittet die Mitgliedstaaten tl14Perdem, im Znsammeu
hang mit der Erarbeitung von behinderongsbezogenen Pr0-
grammen nach Bedarf Fristen fiIr die Erreichung bestimmter 
Ziele oder Zielgrijßen zu setzen; 

4. bestllrkt die Regierungen, zur vollstlindigen Anwen
dung der Rahmenbestimmungen nach Bedarf rechtliche und 
administrative Maßnahmen zu ergreifen; 

5. setzt sich tl4ftJr ein, daß bei bevorstehenden wichtigen 
Veranstaltungen, so·auch bei dem Weltgipfel fiIr soziale Ent
wicklung 1995 und der Vierten Weltfrauenkonferenz: 
Maßnahmen fiIr Gleichberechtigung, Entwicklung und 
Frieden, Behindertenfrag behsndelt werden, die einen Bezug 
zum Thema dieser VeranstaItungen haben; 

6. begrliPt die Ernennung eines Sonderberichterstatters 
fiIr Behindertenfragen mit dem Auftrag, die Anwendung der 
Rahmenbestimmungen zu überwachen und der Kommission 
fiIr soziale Entwicklong auf ihrer vierunddreißigsten und 
flInfunddreißigsten Thgung Berichte vorzulegen; 

7. begrliflt tl14Perdem die Einsetzung eines Sachver
stliDdigengremiums, wie in Abschnitt IV Ziffer 3 der Rahmen
bestimmungen erwiibnt; 

8. ermutigt den Genera1sekretär und die zuständigen 
Organisationen der Vereinten Nationen, in Abstimmung mit 
den Mitgliedstaaten die Erarbeitung eines weltweiten Behin
derungsindikato abzuschlIeßen, und ermutigt außerdem den 
Sonderbericbterstatter, diesen bei seiner zukflnftigen Atbeit 
nach Bedarf heraJlzuzieben; 

9. stellt mit Genugtuung fest. daß mehrere Mitgliedstaa
ten Beitriige zur Unterstfltzung der Arbeit des Sonderbericht
etstalteis geleistet beziebnngsweise ihre Absicht bekundet 
haben, dies zu tun; 

11. ersucht den Generalsekretllr, die wirksame Überwa
chung der Rahmenbestimmungen durch den Sonderbericht
etstattex zu unterstfltzen, und bittet wn freiwillige Beitriige zur 
F'manzierung der diesbezDglichen Tätigkeit des Sonderbericht-
eIstatters; 

12. ersucht den GeneraIsekretlI artJerdem, der General
versammlung auf ihrer zweiundfOnfzigsten Thgung fIber die 
DurchfiIhrnng dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

n 
LANGFRISI'IGE S'i'RATEGJB ZUR DuRCHfIOHRUNG DES WEl:r

AKTIONSPROGRAMMS PÜR BmlINDI!RI'B BIS ZUM JAHR 2000 
UND DANACH 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekretär 
über die DurcbfDhrung des Weltaktionsprogramms fiIr 
Behinderte"; 

2. [orden die Regierungen ar4. bei der DurcbflIhtung des 
Weltaktionsprogramms die in der Langfristigen Strategie zur 
DurchfiIhrung des Weltaktionsprogramms fiIr Behinderte bis 
zum Jaht 2000 und danach vorgeschlagenen Elemente, die im 
Anhang zu dem genannten Bericht des GeneraIsekretlirs 
beschrieben sind, zu betilcksichtigen; 

3. nimmt mit Interesse Kenntnis von den verschiedenoo 
Aktivitäten und Beiträgen dutch Programme und 0rganisatio
nen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Behindenmg; 

4. ersucht die Regionalkommissionen und andere 
regionale Organisationen, die Anpassung der auf weltweiter 
Ebene eIwbeiteten Ansätze, Normen und behindertenbezuge
nen 'Il:chnologien an die besonderen Gegebenheiten der 
jeweiligen RegIon sowie ihre Weitergabe zu fördern; 

5. [orden die inteInationaIen Organisationen nochdrllclc
lieh ar4. die regiona1en und nationalen Pläne zu unterstfltzen; 

6. ersucht den Genera1sekretJi, dafiIr Sorge zu tragen, 
daß die wirksame Anwendung der Langfristigen Strategie 
angemessene Unterstfltzung findet; 

7. ersucht den Generalsekretär artJerdem, der General
versammlung auf ihrer zweiundfllnfzigsten Thgung fIber die 
Umsetzung der Langfristigen Strategie Bericht zu erstatten. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491154. JugendpoDtiken und Jugendplogtwnme 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 321135 vom 
16. Dezember 1m und 36117 vom 9. NovembeJ: 1981. mit 
denen sie die Richtlinien fiIr die Verbesserung der Kommuni-
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kationsm6glichkeiten zwischen den Vereinten Nationen und 
der Jugend sowie den Jugendorganisationen verabschiedet hat, 
Resolution 40/14 vom 18. November 1985 mit dem TItel 
"lnternationales Jahr der Jugend: Partizipation, Entwicklung 
und Frieden" und Resolution 45/103 vom 14. IJezember 1990, 
mit der sie beschloß, eine Plenarsitzung auf ihrer fflnfzigsten 
Thgung Jugendfragen zu widmen, 

im Hinblick darauf, daß es 1995 ffInfzig Jabre her sein wird, 
seit die Charta der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, 
und zehn Jabre seit der Veranstaltung des lnternationalen 
Jahres der Jugend, 

In Anerkennung dessen, daß der Wahrnehmung der 
Menschenrechte durch die Jugend, insbesondere des Rechts 
auf Bildung und Arbeit, wie auch der Lösung anderer dringen
der Probleme, mit denen junge Menschen in der Welt von 
heute konfrontiert sind, beispielsweise Hunger, die Ver
schlechterung der Umwelt, Drogenmißbrauch, Behinderung 
und Krankheit, einschließlich des Syndroms der erworbenen 
Immunschwl!che (Aids), bei der Anwendung dieser Richtlinien 
Vorrang eingeräumt werden sollte, 

unter Hinweis auf die Konvention über die Rechte des 
Kindes", die am 2. September 1990 in Kraft getreten ist, die 
Erklärung und das Aktionsprogramm von Wien", die am 
25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte 
verabschiedet warden, die Welterklärung über das 'Oberleben, 
den Schutz und die Entwicklung der Kinder" und den Ak
tionsplan zur Verwirklichung der Welterklärung über das 
'Oberleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den 
neunziger Jabren", die vom Weltkindergipfe1 am 30. Sep-
tember 1990 verabschiedet wurden, . 

feststellend, daß im Mai 1991 in WIen das Jugendforom des 
Systems der Vereinten Nationen veranstaltet wurde, unter 
Hervorhehung der bedeotenden Rolle der mit Jugendfragen 
befaßten nichtstaatlichen Organisationen, was ihren Beitrag zu 
den Politiken der Vereinten Nationen im Bereich Jugendfragen 
angeht, sowie erfreut über die immer zahlreicheren Aktivitäten 
des Jugendbeschllftigungsprogramms HOPE '87 und seine 
enge Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen bei der 
Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen, insbe
sondere in den Entwicklungsll!ndern, 

1. legt allen Staaten, allen Organen der Vereinten 
Nationen, insbesondere dem WI11SChafts.. und Sozia1rat über 
die Kommission für soziale Entwicklung, den Sonderurganisa
tionen und den betreffenden zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen Organisationen, insbesondere den Jugendorganisa
tionen, nahe, auch weiterhin nach Kräften alles zu tun, damit 
die Richt1inien für die weitere Planung und geeignete 
Anschlußmaßna1unen im Bereich Jugendfragen'" umgesetzt 
werden; 

2. forrkrt die Mitg1iedstaaft"l mif, jungen Menschen eine 
umfassende Erziehung zu ermöglichen, namentlich zu 
Menschenrechts-, Umwelt- und zu interkulturellen Fragen, mit 
dem Ziel, gegenseitiges Verstllndnis und Toleranz zu fIIrdern; 

.. ResoIution44l2S, AnJage. 
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3. e18UCht den GeneraIsekretli in enger 711Sammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten und Jugendorganisationen Jugend
programme zu bewerten, die als Folgemaßna1unen des 
Internationa1en Jahres der Jugend entwickelt wurden, und der 
Generalversamm1ung auf ihrer zweiundfflnfzigsten Thgung 
Bericht zu erstatten mit dem Ziel, die wirksame Durchfflhrung 
eines Weltsktionsprogramms für die Jugend bis zum Jahr 2000 
und danach sicherzu:steIle; 

4. ermutigt die Mitgliedstaateu, soweit noch nicht 
geschehen, ausgehend von einer auf einzelstaatlicher Ebene 
vorgeoommen"'l analytischen Bewertung der Situation und der 
BedlJrfnisse der Jugend1ichen eine einzeIstaatliche Jugend
politik auszuarbeiten; 

5, forrkrt die Mitgliedstaaten, die Organe der Vereinten 
Nationen und nichtstaatliche Organisationen abermals mif, die 
von 'der Generalversammlung in ihren Resolutionen 32/135 
und 36/17 verabschiedeten Richtlinien für die Verbesserung 
der Kmnmunikationsmöglichkeiten zwischen den Vereinten 
Nationen und der Jugend beziehungsweise den Jugendorga
nisationen in vollem Umfang anzuwenden und insbesondere 
im Einklang mit diesen Resolutionen die Tätigkeiten der von 
Jugendlichen und Jugendorganisationen geschaffenen Ein
richtungen für Jugendliche zu fIIrdern; 

6. nift die Regiona1kom:missionen mif, soweit nocb nicht 
geschehen, gemeinsam mit regiuna1en Jugendorganisationen 
beziehungsweise der Jugend dienenden Organisationen die 
umfasS"'lde PrIIfung der in den einzelnen Regionen seit 1985 
erzielten Fortschritte beziehungsweise angetroffenen Hinder
nisse abzuschließen und EntwOrfe von regionalen Aktions
programmen für die Jugend bis zum Jahr 2000 und danach zu 
unterbreiten; 

7. bIltet die Mitgliedstaaten erneut, anläßlich des zehnten 
Jubiläums des Internationalen Jahres der Jugend in die 
Delegationen, die sie zur Generalversamm1ung, insbesondere 
zu ihrer flInfzigsten 'IlIgung, und zu anderen in Betracht kom
menden Thgungen der Vereinten Nationen entsenden, nach 
Möglichkeit auch Jugendvertreter aufzunehmen, um so durch 
die Erörterung jugendbezogener Fragen die Kmnmlmikatio1lS
mög1ichkeiten zu _1 In und zu verstärken, mit dem Ziel, 
Lösungen für die Probleme zu finden, denen sich die Jugend 
in der Welt von heute gegenübersieht; 

8. ersucht den Genera1sekretlir, EmpfehInngen zu dem 
Bedarf an gezie1ten Programmen abzugeben, durch die in 
enger Abstimmung mit dem Kinderbllfswerk der Vereinten 
Nationen, der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, WJSSenSChaft und Kultur. der EmIlhrungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und den 
multi1atera1en Finanzinstitutionen mittels verschiedener 
MaBna1unen der Schnlbesuch gefilrdert werden soll, ins
besondere durch kostenlosen Unterricht, und, nach Bedarf, 
kostenlose Mahlzeiten in der Schule, in Anbetracht dessen, wie 
grundlegend wichtig für die Jugend eine Steigerung der 
Alphabetisierungsquoten entsprechend dem Entwurf des 
We1taktionsprogramms für die Jugend bis zum Jahr 2000 und 
danach ist"; 

9. beschlit>Jlt, die Frage der Jugendpo1itiken und Jugend
programme auf ihrer zweiundfflnfzigsten Thgung unter dem 
Punkt "Soziale Entwicklung" unter Zugrundelegung des 
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Berichts des Genera\sekretärs über die Durcbfilhrung dieser 
Resolution zu bo-bande1n. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491155. Die RoHe der Genossenschaften Im Lichte neuer 
wirtsehaftUcher und sozialer 'l1!ndenzen 

DU: Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47190 vom 16. Dezember 
1992, insbesondere deren Ziffer 2, in der sie den ersten 
Samstag im Juli 1995 zum Internationalen Thg der Genossen
schaften erklärt bat, 

mit Genugtuung über den Bericht des Genendsekretärs über 
die Stellung und die Rolle der Genossenschaften im lichte 
neuer wirtschaftlicher und sozialer Thndenzen47, insbesondere 
die wichtigen Empfehlungen in Abschnitt n des Berichts, die 
darauf ausgerichtet sind, den bestmöglichen Ansatz fiIr die 
Behandlung der Frage der Genossenschaften sicherzustellen, 
unJer Berücksichtigung ihres maßgeblichen Beitrags zur 
Lösung wichtiger wirtschaftlicher und sozialer Probleme, 

In Anerkennung dessen, daß die Genossenscbaften.in ihren 
verschiedenen Formen zu einem unverzichtbaren Faktor der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Länder 
werden, da sie die breitesJmögliche Mitwirkung aller Bevö!ke
rungsgruppen, namentlich auch von Frauen, Jugendlichen, 
Behinderten und älteren Menschen, am Entwicklungsprozeß 
fördern, 

sowie in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die 
Genossenschaften in ihren verschiedenen Formen zu den 
Vorbereitungen fiIr den Weltgipfel fiIr soziale Entwicklung 
und die Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnshmen fiIr Gleich
berechtigung, Entwicklung und Frieden, die 1995 abgehalten 
werden sollen, und fiIr die 1996 stattfindende Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wohn- und Sied1ungswesen (Habi
tat ll) und die entsprechenden Anschlußmaßnabmen leisten 
oder leisten können, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Stellung und die Rolle der Genos
senschaften im lichte neuer wirtschaftlicher und sozialer 
Thndenzen; 

2. bittet die Regierungen, die ZtIstlindigen internationalen 
Organisationen, Sonderorganisationen und nationalen und 
intemationslen Genossenschaftsorganisationen, ab 1995 jfibr.. 
lieh am ersten Samstag im Joli den von der Genemlverssmm
lung in ihrer Resolution 47/90 verklindeten Internationalen 
Thg der Genossenschaften zu begehen: 

3. legt den Regierungen 1Ulhe, bei der Ausarbeitung 
einze1staatlicher Emwicklungsstrategien voH zu berUcksichti
gen, welchen Beitrag die Genossenschaften zur Lösung 
wirtschaftlicher, sozialer und umweltbezogener Probleme 
leisten können; 

4. legt den Regierungen außerdem 1Ulhe, zu erwägen, die 
rechdlchen und verwaltungstechnischen Hindernisse zu 
überprüfen, die sich der Tätigkeit der Genossenschaften 
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entgegenste\len, mit dem Ziel, diejenigen Hindernisse zu 
beseitigen, die nicht auch fiIr andere Handels- und Gewer
beuntem.elmum gelten; 

5. bittet die staatlichen Stellen, in Zusammenarbeit mit 
den Genossenschaften und anderen zuständigen Organisatio
nen Programme zur Verbesserung der statistischen Erfassung 
des Beitrags der Genossenschaften zur Volkswirtschaft zu 
erarbeiten und die Verbreitung von Infonnationen über 
Genossenschaften zu erleichtern; 

6. bittst den Weltgipfel fiIr soziale. Entwicklung, die 
Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnshmen fiIr Gleichberechti
gung, Entwicklung und Frieden und die Konferenz &:r 
Vereinten Nationen über Wohn- und Sied1ungswesen (Habi
tat ll), bei der Ausarbeitung ihrer jeweiligen Strategien und 
MaBnah_ die Rolle und den Beitrag der Genossenschaften 
gebührend zu berUcksichtigen; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel> die Programme und Ziele der internationalen 
Genossenschafts auch weiterbin zu 1IJltenlIützen und 
der Generalversammlung auf ihrer einundfilnfzigsten Thgung 
einen Bericht über die Durchfilhrung dieser Resolution vorzu
legen. 

94. PlenarsItvmg 
23:Dezember 1994 

49n56. AfrIkanIsches institut der Vereinten Nationen mr 
Verbl1!dumsverhfttong und die Bebandhmg Straf. 
fiIIlfger 

DU: Generalversanunlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481101 vom 20. De
zember 1993, 

Kennmis nehmend von der Resolution 1994/21 des 
Wirtschafts- und Sozia1rals vom 25. Juli 1994, 

im BewqPtsein der finanziellen Schwierigkeiten, denen sich 
das Afrikanische Institut der Vereinten Nationen fiIr Ver
brechensverhütung und die Bebandhmg Strafflilliger nach wie 
vor gegeni1bersieht da viele Stssten der afrikanischen Region 
der Kategorie der am wenigsten entwickelten Llinder angehö
ren und daher nicht über die erforderlichen Mittel zur Unter
stützung des Instituts verfügen, 

im BIlWlIfJtseIn der Anstrengungen, die das Institut bislang 
unternommen bat, um seinem Auftrag unter anderen! durch die 
Veranstaltung von Ausbildungsprogrammen und Regionalse
mInaren sowie durch die Gewährung von Beratungsdiensten 
nachzukommen, 

nach Belumdlung des Berichts des Generalsekretär'", 

1. begllJckwUnscht das Afrikanische Institut der Ver
einten Nationen fiIr Verbrechensverhütung und die Be
handlung Strafflilliger zu den Tätigkeiten, die es trotz der 
Schwierigkeiten, die sich ihn! bei der Wahrnehmung seines 
Mandats entgegenste\len, unternommenen bat, wie dem 
Sacl!stsndsbericht des Generalsekretär über die Tätigkeit des 
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